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Dienst- und Gehaltsordnung der Einwohnergemeinde Erlinsbach SO

Die Gemeindeversammlung

erlasst gestutzt auf die geltende kantonale Gemeindegesetzgebung sowie die Gemeindeordnung der
Einwohnergemeinde Erlinsbach SO folgende Dienst- und Gehaltsordnung:

1 Allgemeine Bestimmungen

81 Ziel

1 Gemeindeversammlung und Gemeinderat sorgen dafir, dass

a) die notwendigen Raumlichkeiten, Einrichtungen und Stellen
geschaffen werden, um die Aufgaben der Gemeinde ordnungsgemass
zu erfullen;

b) fortschrittliche Arbeitsbedingungen, Sozialleistungen und
leistungsgerechte Besoldung sichergestellt werden;

c) in angemessenen Zeitabstanden tberpriift wird, ob und wie Amter und
Dienststellen noch notwendig, zweckmassig organisiert,
leistungsfahig, aufzuheben oder auszubauen sind.

§2 Zweck und
Geltungsbereich

1 Die Dienst- und Gehaltsordnung regelt das Dienstverhaltnis des gesamten
Gemeindepersonals. Fir Teilzeitbeschéaftigte gelten die Regelungen
sinngemass, wobei die Leistungen im Verhaltnis zur Arbeitszeit ausgerichtet
werden.

2 Fir das Lehr- und Kindergartenpersonal gelten die Bestimmungen des
kantonalen Gesamtarbeitsvertrages.

3 Fir Behdrdemitglieder und Funktionare gilt die Dienst- und

Gehaltsordnung sinngemass. Sie werden jedoch lediglich nach Anhang 6
entschadigt.

§3 Stellenbewirtschaf-
tung/Organisation

1 Die Gemeindeversammlung beschliesst die Erh6hung des Stellenplanes.

2 Der Gemeinderat ist befugt, Aushilfen einzustellen, sofern
ausserordentliche Arbeiten oder andere Umstéande dies rechtfertigen. Dauert
eine solche Anstellung langer als ein Jahr, so hat der Gemeinderat die
Schaffung einer neuen Stelle zu beantragen.

3 Die Uber- und Unterordnungsverhéltnisse sowie die Stellenbezeichnungen
sind in einem Organigramm (Anhang 1) dargestellt. Das Organigramm
bezeichnet das Kader der Gemeinde.

§4 Dienstverhaltnis

1 Das Dienstverhaltnis ist grundsatzlich 6ffentlich-rechtlich

2 Beamtete Personen (Funktionare) werden auf Amtsdauer gewahlt,
Angestellte auf bestimmte oder unbestimmte Zeit angestellt.

3 Aushilfsweise und befristete Arbeits- sowie Lehrverhéltnisse werden privat-
rechtlich ausgestaltet. (Teilzeitpensen unter 30%)



85 Gemeindepersonal /
Anstellungsbehérde

1 Der Begriff Gemeindepersonal umfasst alle kommunalen Angestellten,
Beamten und Beamtinnen ohne Funktionare und Behdrdenmitglieder.

2 Beamtet sind die Inhabenden einer Funktion nach Gemeindegesetz sowie
die an der Urne gewahlten Personen.

3 Das Gemeindepersonal (inkl. Gemeindekader) wird vom Gemeinderat
angestellt.

4 Funktionare sowie Behdérdenmitglieder nehmen nebenamtliche Aufgaben
fur die Gemeinde wahr. Soweit die Gemeindeordnung nichts anderes
bestimmt, werden sie vom Gemeinderat gewahlt.

86 Gleiche Rechte fur
Mann und Frau

1 Die Vorschriften der Dienst- und Gehaltsordnung gelten in gleicher Weise
fur Mann und Frau.

2 Begriindung des Dienstverhaltnisses

87 Ausschreibung

1 Jede neu geschaffene oder frei werdende Stelle ist auszuschreiben.
2 Fur die Anmeldung auf eine Stelle wird eine Frist von mindestens 14 Tagen
gesetzt.

3 Genlgt das Ergebnis der Ausschreibung nicht, kann die
Anstellungsbehorde eine weitere Ausschreibung anordnen.

4 Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Regelungen.

88 Waéhlbarkeit

Wahlbar sind:

a) schweizerische Staatsangehdrige, sofern sie allfallige
Wahlerfordernisse erfillen;

b) unter gleichen Voraussetzungen auch auslandische Staatsangehérige
mit Niederlassungsbewilligung, sofern die Ausiibung der Stelle nicht
an das Stimmrecht gebunden ist;

c) andere auslandische Staatsangehdrige, sofern sie aufgrund
internationaler Vereinbarungen zuzulassen sind.

§9 Anstellungserforder-
nisse

1 Der Gemeinderat erlasst die fir die einzelnen Stellen erforderlichen
Anstellungsvoraussetzungen gestiitzt auf die Pflichtenhefte und die
Anforderungsprofile.

2 Die Anstellungserfordernisse sind in den Ausschreibungen bekannt zu
geben.

8§10 Provisorische An-
stellung u. Probezeit

1 Fir das Gemeindepersonal gelten die ersten drei Monate als Probezeit.



§11 Definitive Anstellung
1 Nach Ablauf des provisorischen Dienstverhaltnisses oder der Probezeit
gelten die angestellten Personen als definitiv angestellt.

2 Fur Angestellte, die nicht auf unbestimmte Zeit angestellt wurden, dauert
das Arbeitsverhaltnis fort.

§12 Ausschluss-
verhéltnisse

1 Verwandte in auf- und absteigender Linie und Eheleute dirfen nicht in
einem direkten Unter- oder Uberordnungsverhaltnis oder im gleichen
Dienstzweig beschaftigt werden.

2 Vorbehalten bleiben Stellenteilungen oder besondere gesetzliche
Regelungen.

3 Inhalt des Dienstverhaltnisses

3.1. Pflichten

§13 Aufgaben und
Grundsatze

1 Das Gemeindepersonal nimmt die Aufgaben wabhr, die ihm nach
Verfassung, Gesetz, Gemeindeordnung, Dienst- und Gehaltsordnung,
Pflichtenheft und Funktionendiagrammen zukommen.

2 Es Ubt die Aufgaben im 6ffentlichen Interesse nach den Grundséatzen der
Gesetzmassigkeit, der Rechtsgleichheit, der Verhaltnisméassigkeit sowie der
Wirtschaftlichkeit aus.

3 Es wahrt die schutzwirdigen 6ffentlichen und privaten Interessen und wagt
sie gegeneinander ab.

4 Es beachtet bei der Erfiillung der Aufgaben die wirtschaftlichen, sozialen,
ethischen und 6kologischen Auswirkungen seines Handelns.

5 Es ist der Bevolkerung im Rahmen seiner Zusténdigkeiten mit Auskiinften
und Ratschlagen behilflich.

§14 Amtsgel6bnis

Das Amtsgeldbnis richtet sich nach den Vorschriften des Gemeindegesetzes!

8§15 Amtspflichten

1 Das Gemeindepersonal ist verpflichtet, die dienstlichen Aufgaben
gewissenhaft zu erfilllen und sich Giber den Wissensstand seines
Fachgebietes auf dem Laufenden zu halten.

2 Es kann verpflichtet werden, voriibergehend oder dauernd andere zumut-
bare Aufgaben innerhalb des Gemeindedienstes zu Ubernehmen.

1BGS 131.1



8§16 Verantwortlichkeit

Verantwortlichkeit und Haftung des Gemeindepersonals fur den in Ausiibung
seiner Tatigkeit Dritten widerrechtlich zugefligten Schaden richten sich nach
dem Verantwortlichkeitsgesetz?.

8§17 Arbeitszeit

1 FiUr das Gemeindepersonal gilt grundsétzlich die Jahresarbeitszeit. Die
wdchentliche Arbeitszeit wird im Rahmen von 38 — 42 Stunden vom
Gemeinderat festgelegt. Fur spezielle Funktionen kann von dieser Regelung
abgewichen werden.

2 Der Gemeinderat erlasst Weisungen betreffend der gleitenden Arbeitszeit.
Er beachtet dabei anerkannte Filhrungsgrundsatze.

8§18 Uberstunden und
Uberzeit

Bei ausserordentlicher Geschaftslast kann der Gemeinderat die Arbeitszeit
vorubergehend verlangern oder die vorgesetzte Stelle Uberzeit anordnen.

8§19 Absenzen, Arzt-
zeugnis

1 Wer aus irgendeinem Grund seine Arbeit nicht aufnehmen kann, hat dies
der vorgesetzten Stelle unverziglich zu melden.

2 Dauert die Abwesenheit wegen Krankheit oder Unfall langer als drei Tage,
ist ein &rztliches Zeugnis einzuholen.

§ 20 Kaution

Die Gemeinde schliesst die nétigen Kautions- beziehungsweise
Vertrauensschadensversicherungen ab.

§21 Aussage vor Gericht

1 Das Gemeindepersonal darf sich vor Gericht Uber Angelegenheiten, die
ihm aufgrund seiner dienstlichen Stellung zur Kenntnis gelangt sind, nur mit
Erméachtigung des Gemeinderates aussern.

2 Die Erméachtigung ist zu verweigern, wenn wichtige 6ffentliche Interessen
dies rechtfertigen.

3 Das gleiche gilt fir gerichtliche Aufforderungen zur Edition von
Verwaltungsakten.

4 Die Spezialgesetzgebung bleibt vorbehalten.

8§22 Verbot der Annahme
von Geschenken

1 Es ist dem Gemeindepersonal untersagt, fir amtliche Verrichtungen
Geschenke oder andere Vorteile anzunehmen oder sich Vorteile
versprechen zu lassen.

2 Ausgenommen sind Zuwendungen von geringem Wert als Ausdruck der
Anerkennung fiir geleistete Dienste.

2124.21



3.2 Rechte

3.2.1 Allgemeine

§23 Mitsprache und
Mitwirkung

Verbanden des Gemeindepersonals ist Gelegenheit einzurdumen, sich zu
Personalfragen grundséatzlicher Art zu dussern und Vorschlage einzubringen.

§24 Rechtsschutz

Die Gemeinde gewahrt dem Gemeindepersonal unentgeltlichen
Rechtsschutz, wenn es aus gesetzmassigen Amtshandlungen verantwortlich
gemacht wird oder zu Schaden kommt und Forderungen gegeniber Dritten
einzuklagen hat.

§ 25 Aus-, Fort- und
Weiterbildung

1 Der Gemeinderat stellt eine zweckmassige Aus-, Fort- und Weiterbildung
des Gemeindepersonals sowie der Behdrdenmitglieder und Funktionére
sicher. Er flhrt zu diesem Zwecke und zur Vorbereitung auf den
Gemeindedienst Kurse und sonstige Veranstaltungen fiir Behérdenmitglieder
und Funktionare durch oder unterstitzt sie.

2 Das Gemeindepersonal ist berechtigt, im Rahmen der dienstlichen
Bedurfnisse Kurse und Veranstaltungen wéhrend der Dienstzeit oder unter
Anrechnung an die Dienstzeit zu besuchen.

3 An die Kosten von Fort- und Weiterbildungskursen des
Gemeindepersonals, die im Interesse der Gemeinde liegen, kann der
Gemeindeprésident auf Gesuch hin angemessene Beitrage ausrichten. Das
Gesuch ist vor der Kursanmeldung beim Verwaltungsleiter einzureichen.

3.2.2 Besoldung und Entschadigungen

§ 26 Besoldungszu-
sammensetzung

1 Die Besoldung des Gemeindepersonals setzt sich wie folgt zusammen:
a) Grundbesoldung

b) 13. Monatslohn, der Ende November ausgerichtet wird,

c) Sozialzulagen

d) allféllige weitere Zulagen (Teuerung etc.)

2 Die Besoldung der Lehrerschatft richtet sich nach Anhang 2.

3 Die Besoldung der Behérdenmitglieder sowie der Funktionére setzt sich
aus einer Funktionsentschadigung sowie allfalligen Sitzungsgeldern und
Spesenentschadigungen gemass Anhang 6 zusammen.

8§27 Grundsatz

1 Jede Stelle wird zwei Gehaltsklassen zugeordnet (Anhang 4).

2 Jede Gehaltsklasse besteht aus 40 Gehaltsstufen und sechs Anlaufstufen
(Anhang 5).

3 Der Gemeinderat legt die Anfangsbesoldung unter Beriicksichtigung der
Ausbildung und der Erfahrung der anzustellenden Person fest.
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4 Die Besoldungsfestlegung erfolgt gestitzt auf das Resultat der jahrlichen
Leistungsbeurteilung. Hiefiir erlasst der Gemeinderat spezielle
Ausfiihrungsbestimmungen.

§28 Besoldungs-
festlegung

1 Die Besoldungsfestlegung innerhalb einer Gehaltsklasse erfolgt jahrlich
durch Anrechnung von Gehaltsstufen.

2 Diese Besoldungsfestlegung ist von der Erfahrung sowie von der
individuellen Leistung und vom Verhalten abhéngig.

§29 Verfahren/Lohn-
klassenanstieg

1 Bis zur Gehaltsstufe 24 wird jahrlich eine Gehaltsstufe gewahrt, sofern die
Anforderungen/Zielvorgaben der Stelle gentigend erfullt werden
(Erfahrungsanteil). Sofern die Anforderungen/Zielvorgaben

a) erfullt werden (Beurteilung gut), verbleibt der Angestellte in der
aktuellen Lohnklassifizierung;

b) erfiillt und in wichtigen Bereichen Ubertroffen werden (Beurteilung sehr
gut) oder in allen wichtigen Bereichen ubertroffen werden (Beurteilung
hervorragend), kdnnen bis zu zwei (sehr gut), resp. drei (hervorragend)
weitere Gehaltsstufen angerechnet werden.

2 Ab Gehaltsstufe 25 bis Gehaltsstufe 34 gilt folgende Regelung:

a) sofern die Anforderungen / Zielvereinbarungen erfillt werden
(Beurteilung gut), verbleibt der oder die Beurteilte in der aktuellen
Lohneinstufung;

b) eine bis zu zwei Gehaltsstufen kdnnen angerechnet werden, sofern
die Anforderungen/Zielvorgaben gut erfiillt und in wichtigen Bereichen
Ubertroffen werden (Beurteilung sehr gut);

c) bis zu drei Gehaltsstufen kénnen angerechnet werden, sofern die
Anforderungen/Zielvorgaben deutlich und in allen wichtigen Bereichen
Ubertroffen werden (Beurteilung hervorragend).

3 Ab Gehaltsstufe 35 bis Gehaltsstufe 40 kann eine Gehaltsstufe angerech-
net werden, sofern die Anforderungen/Zielvorgaben erfillt und in wichtigen
Bereichen ubertroffen werden (Beurteilung sehr gut) oder kénnen bis zu zwei
Gehaltsstufen angerechnet werden, wenn die Anforderungen deutlich und in
allen wichtigen Bereichen ubertroffen (Beurteilung hervorragend) werden.

3 Ein Lohnklassenanstieg erfolgt durch den Gemeinderat aufgrund einer
Neubewertung der Stelle oder einer grundsatzlichen Uberpriifung der
Einreihungsposition (Neue Aufgaben, Abschluss Weiterbildung etc.) eines
Mitarbeiters.

§ 30 Rickstufung

1 Das Gehalt kann jahrlich um bis zu zwei Stufen reduziert werden, sofern
die Leistungsbeurteilung auch im vorhergehenden Jahr ergeben hat, dass
Anforderungen/Zielvorgaben in wichtigen Bereichen nicht erfullt werden.

2 Das Gehalt kann nicht unter das Grundgehalt (Minimum der aktuellen
Gehaltsklasse) reduziert werden.



§31

Fir Stellen, die nicht nach Anhang 4 zwei Gehaltsklassen zugewiesen sind,
wird keine Leistungsbeurteilung durchgefiihrt. Fur diese Stellen kann der
Gemeindeprasident zusammen mit dem Verwaltungsleiter unter Beachtung
der erbrachten Leistungen jahrlich eine Lohnerhéhung gewahren.

§32

Eine mdgliche schwierige finanzielle Lage der Gemeinde kann, unter
Berlcksichtigung der Konjunkturlage sowie der Entwicklung der Gehélter
der offentlichen Gemeinwesen und der Privatwirtschaft, angemessen
berucksichtigt werden.

§33

1 Der Gemeindeprasident sowie der Vize-Gemeindeprasident sind fur die
Leistungsbeurteilung des Gemeindekaders verantwortlich.

2 Sie gehen dabei wie folgt vor
a) sie fihren mit dem Gemeindekader Beurteilungsgesprache durch;

b) sie geben den Betroffenen die Leistungsbeurteilung und die entspre-
chende Veranderung des Gehalts bekannt und geben ihnen Gele-
genheit zur Stellungnahme;

c) sie unterbreiten dem Gemeinderat ihre Beférderungsantrage zur
Bewilligung.

§34

1 Der Verwaltungsleiter ist mit dem Gemeindeprasidenten gemass dem
Beurteilungskonzept fir die Leistungsbeurteilung der unterstellten Personen
verantwortlich.

2 Fur das Verfahren gilt 8 35 sinngemass, wobei der Gemeindeprasident mit
dem Verwaltungskader tber die Beurteilung und somit die Gewahrung des
Aufstiegs abschliessend entscheiden.

§35

Der Gemeindeprasident kann hervorragende Leistungen mit einer
einmaligen Pramie von maximal Fr. 2'000.-- im Einzelfall belohnen.

§ 36

Der Lohnanspruch bei Militar- und Zivilschutz richtet sich nach der
Verordnung Uber den Gehaltsanspruch der Staatsfunktionare bei
Militérdiensts.

$BGS 126.512.21
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8§ 37 Kinderzulagen

Die Kinderzulagen richten sich nach dem giiltigen kantonalen
Kinderzulagengesetz*.

§ 38 Dienstaltersgeschenk

Das Gemeindepersonal erhalt nach jedem vollendetem zehnten bei der
Gemeinde geleisteten Dienstjahr ein Dienstaltersgeschenk im Umfang eines
ganzen Monatslohns. Das Dienstaltersgeschenk kann auch zur Hélfte oder
ganz in Ferien (20 Tage) bezogen werden.

§ 39 Funktionszulagen

Erfullt ein Mitarbeitender voriibergehend aber regelmassig eine héherwer-
tige Arbeit, kann der Gemeinderat nach dem zweiten Monat eine
Funktionszulage gewahren.

§ 40 Pikett- und Uber-
zeitentschadigung

1 Regelmassiger Pikettdienst kann vom Gemeinderat mit Freizeit oder einer
besonderen Zulage entschadigt werden.

2 Uberzeit ist grundsatzlich mit Freizeit zu kompensieren und wird nur
ausnahmsweise entschadigt.

3 Ein Anspruch auf Uberzeitentschadigung besteht nur, wenn die Uberzeit
vom Vorgesetzten oder der Vorgesetzten vorgangig angeordnet wird.

4 Mitarbeitende im Stundenlohn erhalten, falls die Dienstleistung nicht
bereits zum ordentlichen Pflichtenkreis gehdért oder in der Besoldung bereits
bertcksichtigt ist, einen Zuschlag auf den Stundenlohn von

a) 25% bei Sonntags- oder Nachtarbeit nach 20.00 und vor 06.00 Uhr;
b) 50% bei kombinierter Sonntags- und Nachtarbeit.

§41 Spesen

Spesen werden nach den Festlegungen in Anhang 6 ausgerichtet.

3.2.3 Ferien, Urlaub und Feiertage
§42 Ferien

1 Das Gemeindepersonal hat Anspruch auf Ferien sowie auf die kantonalen
Feiertage. Allfallige Feiertage, welche auf ein Wochenende fallen, kdnnen
nicht zusatzlich bezogen werden.

2 Die Dauer der Ferien fir das Gemeindepersonal wird wie folgt geregelt:

a) bis zum vollendeten 20 Altersjahr 25 Tage
b)  vom 21. bis zum vollendeten 49. Altersjahr 25 Tage
c) vom 50. bis zur Pensionierung 30 Tage

Die Ferien sind grundsétzlich im Kalenderjahr zu beziehen. Ubertragende
Ferien sind spétestens bis am 30. April des folgenden Jahres zu beziehen.

4BGS 833.11
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Der Ferienanspruch verfallt, wenn die Ubertragenen Ferien bis zum 30. April
des folgenden Kalenderjahres nicht bezogen sind, es sei denn, zwingende
betriebliche Grinde, Krankheit oder Unfall hatten den Bezug verhindert.

3 Schulhauswarte haben ihre Ferien in der Regel wahrend den Schulferien
zu beziehen.

§43

Unbesoldeter Urlaub kann auf Gesuch hin vom Gemeindeprasidium
bewilligt werden.

§44
1 Das Gemeindepersonal hat in folgenden Féllen Anspruch auf besoldeten
Urlaub:
a) eigene Hochzeit 3 Tage
b) Hochzeit eines Verwandten in auf- oder

absteigender Linie und eines Geschwisters 1 Tag
c) der Mann bei Geburt eines eigenen Kindes 5 Tage
d) Todesfall des Ehepartners oder eines

Verwandten in auf- oder absteigender Linie 3 Tage
e) Teilnahme an Beerdigungen naher Verwandter 1 Tag
f) Wohnungsumzug 1 Tag
0) Entlassungsfeiern Militar/Zivilschutz 1 Tag
2 Der Gemeindeprésident kann bei dringlichen familidren Angelegenheiten
einzelne weitere besoldete Urlaubstage bewilligen.
3.2.4 Versicherungen, Berufliche Vorsorge
§45
Das Gemeindepersonal, die Behérdenmitglieder sowie die Funktionare sind
nach der Sozialgesetzgebung des Bundes versichert.

§ 46

1 Die Gemeinde versichert das Gemeindepersonal, die Behérdenmitglieder
sowie die Funktiondre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter,
Invaliditat und Tod.

2 Der Gemeinderat als Arbeitgeber schliesst in Absprache mit den
Vertretern der Arbeithehmer einen Vertrag bei einer anerkannten
Pensionskasse ab.

3 Die anfallenden Pramien werden mit dem Teiler von 50 : 50 aufgeteilt.

§ 47

1 Das Gemeindepersonal hat eine Krankenversicherung abzuschliessen.

2 Das Gemeindepersonal ist nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes
Uber die Unfallversicherung gegen Berufs- und Nichtberufsunfall versichert.

3 Die Pramien fir die Berufsunfallversicherung tragt die Gemeinde.

4 Die Pramien fur die Nichtberufsunfallversicherung tragt ebenfalls die
Gemeinde.
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3.2.5 Sozialleistungen
§48

1 Bei Krankheit oder Unfall haben die angestellten Personen mit einer
Wartefrist von 90 Tagen in den ersten 720 Tagen Anspruch auf 80 % des
aktuellen Gehalts.

2 Im provisorischen Dienstverhdltnis und wahrend der Probezeit geht der
Anspruch wahrend der ersten sechs Monate auf die volle Besoldung.

3 Liegt Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vor, kann der Anspruch
entsprechend dem Verschulden gekirzt werden.

4 Versicherungsleistungen fallen der Gemeinde zu oder werden mit der
Besoldung verrechnet.

5 Bei schwangerschafts- oder niederkunftsbedingten Absenzen gelten die
gleichen Regeln wie bei krankheits- oder unfallbedingten Absenzen nach
Abs. 1 und 2. Vorbehalten bleibt die Regelung tber den
Mutterschaftsurlaub.

§ 49

1 Mitarbeiterinnen haben Anspruch auf 16 Wochen besoldeten

Mutterschaftsurlaub, der in der Regel nach der Niederkunft zu beziehen ist.

2 Krankheits-, Unfall-, Urlaubs- oder Feiertage wahrend des
Mutterschaftsurlaubes kénnen nicht kompensiert werden.

3 Wird das Arbeitsverhaltnis nach der Niederkunft nicht fortgesetzt, erlischt
das Arbeitsverhaltnis nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubes.

§ 50

1 Beim Tod eines Mitarbeitenden ist dem Ehepartner oder den
unterstitzungsbedurftigen Familienangehérigen die Besoldung fur den
laufenden und die beiden folgenden Monate auszurichten.

2 In Harteféllen kann durch den Gemeinderat ein Besoldungsnachgenuss
von hochstens drei weiteren Monaten gewéahrt werden.

4 Aufldsung des Dienstverhdaltnisses

§51

Das Dienstverhaltnis wird aufgelést, wenn

a) die Anstellungsbehérde das provisorische Anstellungsverhaltnis
kundigt;

b) der Mitarbeitende oder die Anstellungsbehdrde das
Angestelltenverhéltnis kiindigt;

c) die Stelle aufgehoben wird;

d) die Altersgrenze erreicht wird;

e) disziplinarische oder andere wichtige Griinde vorliegen;

f) die Anstellungsvoraussetzungen wegfallen.
§52

1 Arbeitnehmende erhalten ein vom direkt Vorgesetzten unterzeichnetes
Arbeitszeugnis, wenn das Dienstverhéltnis aufgelost wird.
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2 Das Zeugnis spricht sich aus tber Aufgaben, Art, Dauer und Qualitat der
geleisteten Arbeit, Leistung und personliches Verhalten.

3 Auf Wunsch des Arbeitnehmenden kann sich das Zeugnis lediglich auf
Aufgaben, Art und Dauer der geleisteten Arbeit beschréanken.

§53

1 Wer im provisorischen Anstellungsverhaltnis steht, kann unter Einhaltung
einer gegenseitigen einmonatigen Frist je auf Ende des Monats kiindigen.

2 Wer im probeweisen Angestelltenverhaltnis steht, kann unter Einhaltung
einer zweiwdchigen Frist je auf Ende des Monats kiindigen.

3 Das definitiv angestellte Gemeindepersonal kann unter Einhaltung einer
Kindigungsfrist von drei Monaten je auf Ende des Monats kiindigen.

4 Das Gemeindekader kann unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von
sechs Monaten je auf Ende des Monats kiindigen.

§54

1 Die Anstellungsbehérde kann das provisorische sowie das definitive
Angestelltenverhéltnis kiindigen. Die Fristen richten sich nach § 53.

2 Die Kindigung beim Gemeindekader ist wie eine Verfliigung zu eréffnen
und zu begriinden.

3 Die Kindigungsbeschrankungen und die Kiindigung privatrechtlicher
Anstellungsverhaltnisse richten sich nach dem Obligationenrecht.

§ 55

1 Wird eine Stelle aufgehoben, fallt das Dienstverhaltnis grundsatzlich
dahin.

2 Die Aufhebung ist dem Gemeindepersonal mindestens sechs Monate
vorher auf Ende Monat mitzuteilen.

3 Der betroffenen Person ist gleichzeitig nach Méglichkeit eine gleichwertige

Funktion anzubieten. Fehlt eine solche Mdéglichkeit oder wird sie abgelehnt,
fallt das Dienstverhaltnis dahin.

§ 56

1 Die disziplinarische Entlassung richtet sich nach dem Verantwortlichkeits-
gesetz®.

2 Der Gemeinderat ist Disziplinarbehérde.

§57

Die Mitarbeitenden kénnen nach der Regelung der Pensionskasse vorzeitig
in den Ruhestand treten. Der Gemeinderat erlasst hieflr die
entsprechenden Weisungen.

5BGS 124.21
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§58

1 Das Dienstverhaltnis des Gemeindepersonals endigt, wenn das fiir Mann
und Frau gleiche Schlussalter von 60 - 65 Jahren erreicht wird.
2 Der Gemeinderat legt das Schlussalter fest.

§59

1 Das Anstellungsverhdltnis kann jederzeit von beiden Parteien aus
wichtigen Griinden mit sofortiger Wirkung aufgelst werden.

2 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Fortsetzung des
Dienstverhaltnisses unzumutbar erscheint.

3 Will die Gemeinde das Dienstverhéltnis des Gemeindepersonals auflésen,
richtet sich das Verfahren sinngemass nach demjenigen fir eine
disziplinarische Entlassung.

5 Organisatorische Bestimmungen und Rechtsmittel

§ 60

Der Gemeindeprasident ist oberster Personalverantwortlicher. Er kann klar
definierte Aufgabenbereiche an eine Verwaltungsfunktion delegieren.

§61

Der Personalverantwortliche stellt sicher, dass tber alle Absenzen des
Gemeindepersonals wie Ferien, Militardienst, Krankheit und Urlaub eine
genaue Kontrolle gefuhrt wird.

§62

Der Gemeinderat erlasst die fiir den Vollzug dieses Reglements
notwendigen Pflichtenhefte, Funktionendiagramme und Weisungen auf
Vorschlag des Personalverantwortlichen und sorgt fur deren
Aktualisierungen.

§63

Beschlisse des Gemeinderates Uiber administrative und disziplinarische
Entlassungen, Uber Disziplinarmassnahmen und tber die Kiindigung
definitiver Anstellungsverhéltnisse kénnen innert 10 Tagen beim
zustandigen Departement mit Beschwerde angefochten werden.

6 Schlussbestimmungen

§64

1 Der Besitzstand ist gewabhrleistet.

2 Die Uberfilhrung vom bisherigen in das neue Gehaltssystem erfolgt in
eine der zwei fur die entsprechende Stelle zutreffende neue Gehaltsklasse
sowie in die im Vergleich zur bisherigen Bruttobesoldung frankenmassig
nachsthéhere Gehaltsstufe. Vorbehalten bleibt Absatz 1.

3 Der Gemeinderat verfligt nach Anhérung der Betroffenen die Einweisung in

die Gehaltsklasse.
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§ 65 Subsidiares Recht

Als subsidiares Recht gilt in erster Linie das 6ffentliche Dienstrecht des
Kantons und des Bundes, in zweiter Linie das Obligationenrecht.

8§ 66 Aufhebung
bisherigen Rechts

Mit Inkrafttreten dieser Dienst- und Gehaltsordnung sind die DGO der
Gemeinde Obererlinsbach vom 28.11.2000 sowie die DGO der Gemeinde
Niedererlinsbach vom 10.01.1997 mit all ihren Anderungen und alle diesem
Reglement widersprechenden Bestimmungen aufgehoben.

8§ 67 Inkrafttreten und
Genehmigung

Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Reglements, nachdem es von der Gemeindeversammlung beschlossen und
vom Volkswirtschaftsdepartement genehmigt worden ist.

Genehmigungsvermerk

Von der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Erlinsbach SO beschlossen am
20.2.2006

Gemeindeprasident Der Verwaltungsleiter

i

Vom Volkswirtschaftsdepartement mit Verfigung vom 16. Marz 2006 genehmigt.
Inkrafttretung auf 1.1.2006 beschlossen durch den Gemeinderat am 10.1.2006.

GV-Beschluss 24.6.19 — Anpassung der § 42,44,48,50

Anhang 1: Organigramm

Anhang 2: Besoldungssystem

Anhang 3: Gehaltsklassen-Einteilung Gemeindepersonal

Anhang 4: Tabelle der Gehaltsklassen mit 40 Gehaltsstufen (ist jeweilen der Teuerung
anzupassen)

Anhang 5: Behorden-/Funktions- und Aushilfen-Entschadigungen inkl. Regelung

der Sitzungsgeldentschadigung
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Anhang 1 \*‘ GEMEINDE ERLINSBACH SO
*Y Verwaltungs-Organisation




Anhang 2

Besoldungssystem, mit Leistungs- und Erfahrungsgewichtung

Gehaltsstufe
160% Maximum (Grenze mit sehr guter Leistung)

40. Stufe
Anstieg pro Jahr:

e bis zu 3 Stufen (4,5%) fir hervorragende oder sehr
gute Leistungen

151% 2. Grenze (mit guter Leistung)

34. Stufe
Anstieg pro Jahr:

e bis zu 3 Stufen (4.5 %) fur hervorragende Leistunge

* Dbis zu 2 Stufen (3.0 %) fur sehr gute Leistungen
. 0 Stufen (Status Quo) fur gute Leistungen

136% Grenze Erfahrungsaufstieg

24. Stufe
Anstieg pro Jahr:

e 3 Stufen (4,5%) fur hervorragende oder sehr gute
Leistungen

e 2 Stufen (3,0%) fur gute Leistungen

e 1 Stufe (1,5%) = Erfahrungsaufstieg, mind.
genlgende Leistungen

Ruckstufungen

e unabhangig von der Einstufung im Falle von
ungenugenden Leistungen im 2.
aufeinanderfolgenden Jahr

100%

Grundgehalt

Anlaufstufen bis —9%



Anhang 3

Gehaltsklassen Personal (Voll-/Teilzeitamtliches Personal: Besoldungsklassen und Einstufungen)

T

Verwaltungskader

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2122|2324

Verwaltungsleiter

Verwaltungsangestellte

Bauverwalter

Bereichsleiter |

Sachbearbeiter

Technisches Personal

Leiter TBE

Stv. Leiter TBE / Brunnenmeister

Mitarbeiter TBE mit Zusatzfunktion

Mitarbeiter TBE




Anhang 4  Tabelle der Gehaltsklassen mit 40 Gehaltsstufen (ist jeweilen der Teuerung anzupassen)
Stand November 2004: 107 Punkte (Monatslohn, jahrlich 13 mal, gemé&ss § 28 Abs. 1 Bst. b auszubezahlen)

(siehe nachfolgende Tabellen)



Gehaltsklassentabelle
Gemeinde Erlinsbach SO

| 107%
Gehaltsklasse| GK 08
o -06 | 3438.05
5 05 | 3494.70
@ | 04 | 3551.35
3 -03 | 3'608.05
E 02 | 3'664.70
01 [ 3721.40
Grundgehalt 3'778.05
+01 | 3'834.70
+02 | 3'891.40
+03 | 3'948.05
+04 | 4'004.75
+05 | 4'061.40
+06 | 4'118.10
+07 | 4'174.75
+08 | 4'231.40
+09 | 4'288.10
+10 | 4'344.75
+11 | 4'401.45
+12 | 4'458.10
+13 | 4'514.75
+14 | 4'571.45
+15 | 4'628.10
+16 | 4'684.80
+17 | 4'741.45
o |Lt18 | 479815
< | +19 | 4'854.80
@ [ +20 | 491145
= [ +21 | 4968.15
S | +22 | 5024.80
O | +23 | 5081.50
+24 | 5'138.15
+25 | 5'194.80
+26 | 5'251.50
+27 | 5'308.15
+28 | 5'364.85
+29 | 5'421.50
+30 | 5'478.15
+31 | 5'534.85
+32 | 5'591.50
+33 | 5'648.20
+34 | 5'704.85
+35 | 5'761.55
+36 | 5'818.20
+37 | 5'874.85
+38 | 5'931.55
+39 | 5'988.20
+40 | 6'044.90

107%

GK 09
3541.6
3'600.0
3'658.4
3716.8
3775.1
3'833.5
3'891.9
3'950.3
4'008.7
4'067.0
41254
4'183.8
4242.2
4'300.5
4'358.9
4417.3
4475.7
4'534.1
4'592.4
4'650.8
4'709.2
4767.6
4'826.0
4'884.3
4'942.7
5'001.1
5'059.5
5117.8
5'176.2
5234.6
5'293.0
5'351.4
5'409.7
5'468.1
5'526.5
5'584.9
5'643.3
5701.6
5760.0
5'818.4
5'876.8
5'935.2
5'993.5
6'051.9
6'110.3
6'168.7
6'227.0

Indexstand 1993 = 100 % -- aktuell =

Monatsgehalt
Ohne 13. Monatsgehalt; ohne Sozialzulagen

107%

GK 10
3657.3
3717.6
3777.9
3'838.2
3'898.5
3'958.8
4'019.1
4'079.4
4'139.6
4'199.9
4'260.2
4'320.5
4'380.8
44411
4'501.4
4'561.6
4'621.9
4'682.2
4742.5
4'802.8
4'863.1
4'923.4
4'983.6
5'043.9
5'104.2
5'164.5
5'224.8
5285.1
5'345.4
5'405.7
5'465.9
5'526.2
5'586.5
5'646.8
5707.1
5767.4
5'827.7
5'887.9
5'948.2
6'008.5
6'068.8
6'129.1
6'189.4
6'249.7
6'309.9
6'370.2
6'430.5

107%

GK 11
3785.8
3'848.2
3910.6
3973.0
4035.5
4097.9
4'160.3
4222.7
4'285.1
4'347.5
4'409.9
4472.3
4'534.7
4'597.1
4'659.5
4'721.9
4784.3
4'846.7
4'909.1
49715
5'033.9
5'096.3
5'158.7
5221.1
5'283.5
5'345.9
5'408.3
5'470.7
5'533.2
5'595.6
5'658.0
5720.4
5782.8
5'845.2
5'907.6
5'970.0
6'032.4
6'094.8
6'157.2
6'219.6
6'282.0
6'344.4
6'406.8
6'469.2
6'531.6
6'594.0
6'656.4

107%

GK 12
3927.8
3'992.6
4057.3
4122.1
4'186.8
4251.6
4'316.3
4'381.0
4'445.8
4'510.5
4'575.3
4'640.0
4'704.8
4769.5
4'834.3
4'899.0
4'963.7
5'028.5
5'093.2
5'158.0
5222.7
5'287.5
5'352.2
5'417.0
5'481.7
5'546.4
5'611.2
5'675.9
5740.7
5'805.4
5'870.2
5'934.9
5'999.7
6'064.4
6'129.1
6'193.9
6'258.6
6'323.4
6'388.1
6'452.9
6'517.6
6'582.4
6'647.1
6711.9
6'776.6
6'841.3
6'906.1

122.4 %

107.00%

GK 13
4084.2
41515
4218.9
4286.2
43535
4'420.8
4'488.2
4'555.5
4'622.8
4'690.1
4757.4
4'824.8
4'892.1
4'959.4
5026.7
5'094.1
5'161.4
5228.7
5'296.0
5'363.3
5'430.7
5'498.0
5'565.3
5'632.6
5'700.0
5767.3
5'834.6
5'901.9
5'969.2
6'036.6
6'103.9
6'171.2
6'238.5
6'305.9
6'373.2
6'440.5
6'507.8
6'575.2
6'642.5
6'709.8
6777.1
6'844.4
6'911.8
6'979.1
7'046.4
7'113.7
7'181.1

107.00%

GK 14

4'255.7
4'325.8
4'396.0
4'466.1
4'536.2
4'606.4
4'676.5
4'746.7
4'816.8
4'887.0
4'957.1
5'027.3
5'097.4
5'167.6
5'237.7
5'307.9
5'378.0
5'448.2
5'518.3
5'588.5
5'658.6
5'728.8
5'798.9
5'869.1
5'939.2
6'009.4
6'079.5
6'149.7
6'219.8
6'290.0
6'360.1
6'430.3
6'500.4
6'570.6
6'640.7
6'710.9
6'781.0
6'851.1
6'921.3
6'991.4
7'061.6
7'131.7
7'201.9
7'272.0
7'342.2
7'412.3
7'482.5




Gehaltsklassentabelle Indexstand 1993 = 100 % aktuell = 122.4 %

Gemeinde Erlinsbach SO Monatsgehalt
Ohne 13. Monatsgehalt; ohne Sozialzulagen
107% 107%

| 107% 107% 107% 107.00% 107.00%

[ 107% | | 107% | [ 107% | [ 107% | | 107.00% | | 107.00% |

Gehaltsklasse| GK 15
o |06 [ 444315
5 [ -05 | 4516.40
@ [ -04 | 4589.65
2 [ 03 | 4662.85
£ [-02 | 4736.10
-01 | 4'809.35
Grundgehalt | 4'882.60
Y01 | 4955.80
+02 | 5029.05
+03 | 510230
+04 | 517555
+05 | 524875
+06 | 5322.00
+07 | 5395.25
+08 | 5468.50
+09 | 554175
+10 | 5614.95
+11 | 5688.20
+12 | 576145
+13 | 5834.70
+14 | 5907.90
+15 | 598115
+16 | 6054.40
¥17 | 6127.65

o |*18 | 6200.90
5 [ +19 | 627410
@ [+20 | 6347.35
= [+21 | 642060
S [+22 | 649385
© [ +23 | 6%567.05
+24 | 6'640.30
+25 | 671355
+26 | 6'786.80
+27 | 6'860.05
+28 | 6'933.25
+29 | 7'006.50
+30 | 7'079.75
+31 | 7'153.00
+32 | 7'226.20
+33 | 7'299.45
+34 | 737270
+35 | 7'445.95
+36 | 7'519.15
+37 | 7'592.40
+38 | 7'665.65
+39 | 7'738.90
+40 | 7'812.15




Indexstand 1993 = 100 % -- aktuell = 122.4 %

Monatsgehalt
Ohne 13. Monatsgehalt; ohne Sozialzulagen

Gehaltsklassentabelle
Gemeinde Erlinsbach SO

[T 1o
Gehaltskiasse| GK 22
[ 06 | 62103
£ [Cos [ esr3r0
g [Coa [ oarrao
= s [ eseoes
£ [“o2 | cessao

o1 | everas
Grumagenalt | 689050

+01 | 6'993.85

w02 | 705720

+03 | 720060

r04 | 730395

+05 | 740730

+06 | 751065

+07 | 7614.00

+08 | 771735

+00 | 7820 75

+10 | 792410

+11 | 807745

+12 | 915080

+15 | 825415

+14 | 933750

+15 | 844085

+16 | 54425

+17 | 64760
. 18 sm0es
£ [Z1o sssa0
% [20 | 95765
£ 21 906100
£ [“o2 [ oteaao
8 [Ses wwerss

+24 | 937110

+25 [ 547445

+26 | 9577.80

+27 | 68115

+28 | 978450

+29 | 9887.90

+30 | 999125

+31 [ 1009460

+35 1015795

+33 [ 10301.30

+34 | 1040465

+35 [ 10505.05

+36 | 1061140

+37 [ 10714.75

+35 [ 10818.10

+39 [ 1092145

+40 | 11024.80




Anhang 5

Entschadigung von Behdrde-Mitgliedern

1 Entschadigung von Behorde-Mitgliedern

1.1 Sitzungsgelder

Sitzungen des Gemeinderates, der Kommissionen, der vom Gemeinderat
eingesetzten Arbeitsgruppen und Spezialkommissionen werden mit einem
Sitzungsgeld entschadigt. Der Nachweis erfolgt Giber ein entsprechendes
Sitzungsprotokoll oder eine Aktennotiz. Diese Bestimmungen gelten sinngemass
auch fur auswartige Sitzungen.

1.2 Jahrespauschale
Nebenamtliche Funktionen kdnnen mit einer Jahrespauschale entschadigt werden.
Die damit abgegoltenen Leistungen sind unter Punkt 2.3 abschliessend aufgefiihrt.

1.3 Stundenentschadigungen
Leistungen, welche weder mit Sitzungsgeldern noch mit Jahrespauschale geregelt
sind, werden nach effektivem Stundenaufwand entschadigt.

1.4 Spesenentschadigung
Spesenentschadigungen fir Auto-Kilometer werden nach effektiven Fahrleistungen
entschadigt.

1.5 Kontrolle
Die Abrechnung ist vom jeweiligen Vorgesetzten zu kontrollieren und zu
unterzeichnen und an die Verwaltung zur Auszahlung weiterzuleiten.

2 Abgegoltene Leistungen

2.1 Aufteilung der Abgeltung

Die Abgeltung bei pauschal entschadigten Funktiondren kann in zwei Teilen
erfolgen. Leistungen, welche mit einer Jahrespauschale (Gehalt) abgegolten
werden, sind in Art. 2.3 abschliessend erwéahnt.

Leistungen, welche zusétzlich nach Aufwand erfasst und separat abgegolten
werden, sind zusétzlich zur Jahrespauschale abzurechnen.



2.2 Abgegoltene Leistungen der Sitzungsgelder
Mit den Sitzungsgeldern werden die folgenden Leistungen abgegolten:

o Sitzungen Kommissionen mit entsprechendem Protokoll

« Sitzungen Arbeitsgruppen mit entsprechendem Protokoll oder Aktennotiz

« Sitzungen Spezialkommissionen mit entsprechendem Protokoll oder
Aktennotiz.

2.3 Abgegoltene Leistungen der Jahrespauschale
Mit der Jahrespauschale werden die folgenden Leistungen abgegolten:

o Studium, Fachliteratur, Akten, Informationsbeschaffung

o Dauernde Auskunftsstelle, Verantwortung des Amtes

« Kommissionsreprasentationen bei gemeindeinternen Behdrden
(von Amtes wegen)

« Prasenzzeit bei Veranstaltungen ohne eigentliche Funktion

o Biroraum, Einrichtungen, Meldungen, Aktenablage

« Sitzungsvorbereitung, Versand von Einladungen.

2.4 Abrechnung sonstige Sitzungen

Bei durch den Gemeinderat eingesetzte Spezialkommissionen/Arbeitsgruppen
erhalten Prasident und Aktuar anstelle eines Gehaltes 50 % Zuschlag zum
Sitzungsgeld.

2.5 Abrechnung nach effektiven Spesen

e Autospesen
« Telefonspesen

« Ubrige Spesen



3 Gehaélter und Entschadigungen

Die nachstehend aufgefiihrten Betrage sind nicht indexiert.

Konto Behdrde/Bemerkungen Entschadigungen
011 300 Einblrgerungskommission

Prasident 1'000.-

Aktuar 700.-
011 300 Rechnungspriufungskommission

Prasident 1'500.-

Aktuar 500.-
011 300 Finanzkommission

Prasident 800.-

Aktuar 300.-
011 300 Wabhlburo

Prasenz inkl. Auszahlung pro Stunde 30.-

Einpacken Abstimmungsmaterial pro Stunde 25.-

Fahrt zum Zentralbiiro pro Fahrt 40.-

Vorbereitung/Spezialarb. Président pro Ereignis 80.-
012 300 Gemeindeprasident (pauschal pro Jahr) 45'000.-

Gemeindevizeprasident (pauschal pro Jahr) 10’000.-

Gemeinderatsmitglied (pauschal pro Jahr) 8'000.-
027 300 Bau- und Werkkommission

Préasident 5‘000.-

Bauverwaltung

Baulicher Zivilschutz, pro Schutzraum 90.-
100 301 Friedensrichter (pauschal pro Jahr) 800.-
780 300 Umweltkommission

Préasident 800.--

Aktuar 300.--

Sitzungsgelder fiir Gemeinderat und
Kommissionen/Ausschisse

Auf- oder Abrundung auf ¥ Std. pro Stunde Fr. 30.--




Stundenlohn inkl. Teuerung und Ferienentschadigung

Aushilfsarbeiten:
Kehricht, Strassen, Reinigung,

Friedhof usw. Fr. 30.00 / Std.
Biro:

qualifiziertes Fachpersonal Fr. 33.00 / Std.
Aushilfspersonal Fr. 30.00 / Std.
Jugendtarif (bis 20 Jahre) Fr. 1.00/Altersjahr

Diverse Entschadigungen

Taggeldentschadigung Y% Tag 120.00
Taggeldentschadigung 1 Tag 240.00
Reiseentschadigung / Billetvergitung bzw. 70 Rp.

pro Fahrkilometer

Friedhof / Bestattungen
Kleiderentschadigung Fr. 17.00/Bestattung
Sargtragerentschadigung Fr. 45.00/Erdbestattung

4 Austrittsregelungen

Alle Chargierten, die in irgendeiner Weise fiir die Gemeinde ein Amt ausgefiihrt
haben, werden an der Budget-Gemeindeversammlung verabschiedet.

Die Geschenke werden vom Verwaltungsleiter organisiert.

Angefangene Behdrdenjahre werden auf das nachste Halbjahr aufgerundet.

« Abschiedsgeschenke:
- Gemeinderate und Kommissionsprasidenten Fr. 50.- pro Dienstjahr
(Die Verabschiedung erfolgt durch den
Gemeindepréasidenten)

- Kommissionsmitglieder Fr. 30.- pro Dienstjahr
(Verabschiedung durch Kommissions-
prasidenten)

- Ersatzmitglieder Gemeinderat und Wahlbiro Gutschein Fr. 50.00
(Verabschiedung durch Gemeindeprésident)

Im Zweijahresrhythmus werden alle momentan gewahlten Amtstrager zu
einem Behdrdenanlass eingeladen.

In Zweifelsfallen wird der Gemeinderat individuell entscheiden.

Genehmigt durch Gemeinderat: 1. Sept. 2009/29. Aug. 2017



	Einwohnergemeinde Erlinsbach SO
	Dienst- und Gehaltsordnung
	per 1.1.2006
	1 Allgemeine Bestimmungen
	2 Begründung des Dienstverhältnisses
	3 Inhalt des Dienstverhältnisses 3.1 Pflichten
	§ 13 Aufgaben und Grundsätze Seite 6
	4 Auflösung des Dienstverhältnisses
	5 Organisatorische Bestimmungen und Rechtsmittel
	6 Schlussbestimmungen


	Begriffserklärungen
	Anhang 3

	Einfügen aus "DGO-Anhang3-aktuell.pdf"
	Anhang 3


